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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1988

Norm

StGB §10 Abs1

Rechtssatz

Ein für den Fall der Verweigerung der Mitwirkung an einer Straftat (schwerer gewerbsmäßiger Betrug) befürchteter

Verlust seiner familiären und wirtschaftlichen Position (im Betrieb des Vaters) begründet keinen Notstand.
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